
Satzung 
des Basketball Förderverein Lübeck e.V. 

 
§ 1 Name, Sitz, Rechtsform, Geschäftsjahr 

 

 
(1) Der am 20. Februar 2006 gegründete Verein führt den Namen „Basketball Förderverein 
Lübeck e.V.“ und hat seinen Sitz in Lübeck. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen 
(Amtsgericht Lübeck VR 2697 HL). Der Gerichtsstand ist Lübeck. 

 
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 
§ 2 Vereinszweck 

 

 
(1) Zweck des Vereins ist die personelle, ideelle und finanzielle Förderung des Vereins "Lübecker 
Turnerschaft von 1854 e.V." in Lübeck zur unmittelbaren und ausschließlichen Verwendung der 
Mittel für Zwecke des Sports. 
Der Zweck wird verwirklicht durch Erhebung von Mitgliedsbeiträgen, das Sammeln von Spenden 
sowie durch sonst geeignete Weise. 

 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des       
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§ 58 Nr. 1 AO), und zwar durch 
Mittelbeschaffung im Sinne des §58 Nr.1 AO. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

 
(4) Die Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

 

 
(5) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 

werden. 
 
(6) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige 
Vergütungen begünstigt werden. 

 
(7) Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. Er räumt den Angehörigen aller Völker und 

Rassen gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher 
Toleranz. 

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

 
(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

 

 
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minder- 
jähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. 



 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Streichung der Mitgliedschaft. 

 
(2) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich gegenüber zu erklären. Der Austritt ist unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 

 
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 
Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. 

 
Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Vor dem Beschluss über den Ausschluss 
ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  
 
Der Beschluss des Ausschlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand bekannt zu geben. 

 
(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist. Die 
Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten 
Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate vergangen 
sind. 

 
 
§ 5 Beiträge und Spenden 

 

 
(1) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe des Beitrages beträgt 
mindestens €3 / Monat, für juristische Personen mindestens €20/Monat. 
Der Monatsbeitrag jeder natürlichen oder juristischen Person darf auf Wunsch des betreffenden 
Mitglieds den Mindestbeitrag um ein Vielfaches übersteigen. 
Die Beiträge sind nach Wunsch des Mitglieds jeweils jährlich oder vierteljährlich im Voraus zu 
entrichten. 
 
(2) Beiträge sind keine Spenden 

 
 
§ 6 Organe des Vereins 

 

 
(1) Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

 
§ 7 Vorstand 

 

 
(1) Der Vorstand besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsitzenden, dem/der 
Kassenwart/in. 
 
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch ein Vorstandsmitglied 
vertreten. 



(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. In Kalenderjahren mit gerader Endziffer werden der/die 1. Vorsitzende, ein 
Kassenprüfer und der/die Schriftführer/in gewählt. In Kalenderjahren mit ungerader 
Endziffer werden der/die 2. Vorsitzende, ein Kassenprüfer und der/die Kassenwart/in 
gewählt.  

 
Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt.  
 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, ist  
der verbleibende Vorstand berechtigt, für den Rest der Amtszeit ein neues 
Vorstandsmitglied hinzu zu wählen, welches das Amt kommissarisch weiterführt (Recht auf 
Selbstergänzung).  

  

Wählbar sind nur Mitglieder des Vereins, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

  

(4) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung 
der Vereinsgemeinschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. 

 
 
§ 8 Kassenprüfer 

 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 2 Jahren zwei Kassenprüfer/innen. Diese 
dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten Ausschusses sein. Eine 
Wiederwahl ist möglich. 

 
(2) Die beiden Kassenprüfer/innen haben die Pflicht, die Kasse des Vereins einschließlich der 
Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr, spätestens drei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung in Anwesenheit des/der Kassenwartes/in sachlich und rechnerisch zu 
prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer/innen 
erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen die Entlastung 
des/der Kassenwartes/in und der übrigen Vorstandsmitglieder. 

 
§ 9 Mitgliederversammlung 

 

 
(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich im April oder Mai statt. Sie ist ferner 
einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der 
Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom 
Vorstand verlangt. 

 
(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor 
dem Versammlungstermin schriftlich oder per E-Mail einzuberufen. Mit der 
Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen. 

 
(3) Der/Die 1. Vorsitzende übernimmt die Versammlungsleitung. Sollte diese/r 
verhindert sein, übernimmt der/die 2. Vorsitzende die Leitung. 

 
(4) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß 
einberufene Mitgliederversammlung beschlussfähig. 

 
(5) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes 
vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem 



Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel 
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks 
bedarf der Zustimmung von neun Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 

 
(6) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine 
schriftliche Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen 
Mitglieder dies beantragt. 

 
(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 

 
§ 10 Auflösung des Vereins 

 

 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit 
diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist. 

 
(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 

 
(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden 
Vorstandsmitglieder. 

 
(4) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß § 2 
dieser Satzung fällt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten 
übersteigt, an den unter § 2 genannten Sportverein, der es unmittelbar und ausschließlich 
zur Förderung des Sports im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 

 
(5) Sollte der Sportverein zu diesem Zeitpunkt nicht als gemeinnützig anerkannt sein, fällt 
das Vermögen an den Basketball Verband Schleswig-Holstein e.V., der es ebenfalls 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports im Sinne dieser Satzung zu 
verwenden hat. 

 
§ 11 Inkrafttreten 

 
Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 7. April 2014  von der Mitgliederversammlung des 
Basketball Förderverein Lübeck e.V.  beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft. 

 
 
 
 
Lübeck, den 7. April 2014 



Liste der Gründungsmitglieder 
 
 
 
 

Name Geburtsd. Beruf Adresse 
Christian Blumen- 
thal 

30.07.1966 Ingenieur Wakenitzmauer 136 
 
23552 Lübeck 

Jan Horstmeyer 01.08.1981 Elektriker Hüxstr. 60 
 
23552 Lübeck 

Arne Horstmeyer 01.08.1981 Sachversicherungs- 
fachangestellter 

Hüxstr. 60 
 
23552 Lübeck 

Martin Köpke 20.01.1974 Student Lindenstr. 16 
 
23558 Lübeck 

Martina Landt 30.05.1976 Wirtsch. Ingenieurin Margarthenstr. 45 
 
23558 Lübeck 

Marco Pischke 17.12.1971 Student Margarthenstr. 45 
 
23558 Lübeck 

Torsten Schröder 04.05.1965 Ingenieur Auf der Höhe 14 

23558 Lübeck 

Annette Schlaeper 02.09.1963 Multimedia Designer Friedrich-Wilhelm-Platz 
16 23564 Lübeck 

Stefan Tresselt 30.12.1963 Basketball Trainer Goebenstr. 43a 

23566 Lübeck 

Rainer Wirz 30.05.1956 Dipl.-Ing Landespflege Rubinweg 5 
 
23556 Lübeck 

 


